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Der Dezernent der Sektion IV

Prag, den 1. März 1944.

im Ministeriüms des Innern

Nr. 9400/402/44.

An den

Mini

Chef des Ministeramts,

Herrn Min.Rat Dr. G i e s,

2. MRZ. 1944

im Czerninpalais.

Betrifft: Wohnungsangelegenheit des Herrn Anton V a n í ■ e k,

Prag XII, Sobotkastraße 7.

Bezug:

St.M. XI B - 36/44.

Dem Antragsteller Anton Vaní■ek ist unter

dem 5. Februar 1944 eine Dreizimmerwohnung in Prag XII

Manesgasse 48 zugewiesen worden.

I.V.

awenat

Hug 3.2.mn2. Larecal

 9-36a/44



St.M. IV B - 343/44.

Prag, den 7. Juli 1944.

l.) Vermerk:

-Obergruppenführer Frank war am 5.7.d.Js. zum

Abendessen bei Frau Heydrich auf Schloß Jungfern-

Breschan.

2.)Z.d.A.
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Fernschreibstelle

Ministe

Fernschreibname

Laufende Nr.

- 7. JAN. 1945

Angenommen:

Befördert:

Aufgenommen:

Datum:

19

Datum:

19

um:

um:

an:

von:

durch:.

durch:

Rolle:

Bermerke:

Fernschreiben:

++ SSZS

1096 6.1.45 2310==

Posttelegramm:

von:

Fernspruch:

AN SS- STANDARTENFHR. GIES,( ST. MIN) PRAG =

Abgangstag

Abgangsz

BEZUG: DORT . FS. V. 2.1.45.-

-

LIEBER KAMERAD GIES.-

(Bestimmungsort)

AUF IHR FS V. 2.1.45.- MOECHTE ICH IHNEN MITTEILEN DASZ

FRAU HEYDRICH WAEHREND IHREN AUFENTHALTES IN DER

FELDKOMMANDOSTELLE VOM REICHSFUEHRER SS- PERSOENLICH EINE

JULKERZE MIT DEM BEGLEITSCHREIBEN UEBERREICHT BEKOMMEN HAT.-

DIE FUER SIE BESTIMMTE JULKERZE IST ANSCHEINEND WEGEN DER

SCHWIERIGEN TRANSPORVERHAELTNISSE VERLOREN GEGANGEN ODER

SIE TRIFFT NOCH REICHLICH VERSPAETET EIN=

= HEIL HITLER IHR BRANDT- SS- STANDARTENFHR.

FELDKOMMANDOSTELLE RF- SS++

Unterschrift des Auftraggebers

Fernsprechanschluß des Auftraggebers

$X_-834{/44

808. * Vil. 43. Bugo Böuicke, Berlin B8 2



S449

H.Po1.F. XI B - 34²/44.

Prag, den 2. Januar 1945.

2.10

FS:

An

-Standartenführer Dr.Brandt,

Persönlicher Stab Reichsführer-H,

Berlin SW ll,

Prinz Albrecht Straße 8.

Lieber Kamerad Brandt !

Würden Sie bitte veranlassen, daß Frau Heydrich die

Julkerze nebst den Begleitworten des Reichsführers-

zugeht.

Heil Hitler !

 5

Ihr

biMbs

bejores, e:

2P2P

amd

gez. G i e s ,

Svpa

Dt. Steg:e

-Standartenführer.

+2130 EINS 1LL SVPS+++



H.Po1.R. XI B - 342/44.

Prag, den 2. Januar 1945.

1.)

SH

An

H-Standartenführer Dr.Brandt,

Persönlicher Stab Reichsführer-j,

Berlin SW l1,

Prinz Albrecht Straße 8.

Lieber Kamerad Brandj)!

Würden Sie bitt veranlassen, daß Prau Heydrich die

Julkerze nebst den Begleitworten des Reichsführers-i

zugeht.

Sacas

Heil Hitler !

Ihr

gez. Gie s,

i-Standartenführer.

2.)

Zum Vorgang.



V_e_r_t_r_a_u_l_i_c_h.

B_e_s_p_r_e_c_h_u_n_g_e_p_u_n_k_t_e

für den Vortrag des Führers des Arbeitsgaues XCvIII

am l2.Juni l944 bei dem Herrn Staatsminister.

Der Herr Staatsminister bittet um Beteiligung des RAD wJ-

Lagers Wtrus an der Sonniwendfeier am 2l.Juni 1944 bei

Frau Heydrich.

Der Arbeitsgauführer wird die Bezirks-

führerin um die gewünschte Beteiligung

bitten.

Der Verbindungsfehrer des Arbeltsgaulährers

beim Deutschen Staatsminister

Prag,den 13.Juni 1944.

für Böhmen und Mähren.

An den

Chef des Ministeramtes

Herrn Mihisterialrat Dr. G i e s

im Ha a ee

mit der Bitte um Kenitnisnahme.

hhg

Oberarbeitsführer.



4-Ogruf.

11.Juli 1944.

M

) oee 

St.M. 254/239/44.√

pneno

 Koe

An Frau

lina Heydrich,

Schloß Jungfern-Breschan,

Post Odolenswasser.

3) g

Sehr verehrte Frau Heydrich !

Aus gegebenem Anlaß wiederhole ich meine Bitte,

meinem Kinisteramt jeweils rechtzeitig (d.h. am

Vorstellungstage bis spätestene 13.oo Uhr, für

Sonn- und Feieftage am Vortage bis 13.oo Uhr)

Mitteilung su mechen, wenn Sie die Plätze mei-

ner Staatsloge benutzen wollen.

Heil Hitler!

Thr

2.)



8a

Jave

W

10130-

. 1944

1.

2.)

Durchschrift an

M-Sturmbannführer Wolk.a\ees\aas .M.a

zur Kenntnis.
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3.) Z.d.A.
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St.M. XI B - 34½/44.

Prag, den 20. Juni 1944.

1.) Vermerk:

Frau Heydrich hat am ll.6.d.Js. ohne vorherige Anmeldung

beim Ministeramt die Loge des Herrn Staatsministers im

Deutschen Opernhaus zur Pestaufführung des "Rosenkava-

liers" in Anspruch genommen.

9/82/

2.) K.H. mit diesem Vermerk

dem Herrn Staatsminister

mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.

Soll in der einschlägigen Angelegenheit etwas unternom-

men werden - gegebenenfalls was ?

bry ane! hnf

3$



Mi 10

41-Ogruf.

3.April 1945.

1045

l.) An Prau

Lina Heydrich,

Jungfern-Breschan.

Liebe Prau Heydrich !

Mit Ihrem Vorschlag bin ich einverstanden. Sie werden

alao mit Ihren Kindern und Frau Sohilling in das von

mir vorgesehene Aufnahmelager im Südwestteil des Pro-

tektorats entleng der bayerischen Grenze mitgenommen,

sobald diese Bewegung ausgelöst wird. Die von mir be-

reits eingeleiteten Vorbereitungen für die Übersied-

lung nach rehmarn habe ich rückgängig gemacht.

Heil Hitler !

Ihr

2.) Z.d.A.

$x-34r/44



Jrinyfn-funyem

Rina Heydrich

dmn3.Agul 1945.

Jungfern-Breschan

Post Odolensioasser

i
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4-Ogruf.

30.Okt.1944.

St. M. 573/44. √

0. X.

1944

1.)

An Frau

Lina Heydrich,

Jungfern-Breschan,

Schloß.

Sehr verehrte, liebe Frau Heydrich !

Ob Sie einer Einladung von Baron Ringhoffer

auf einen Muffelbock Folge leisten wollen,

darf ich Ihrer Entscheidung überlassen. Mein

Erlaß vom 1.9.d.Js. bezieht sich nur auf die

Jagdausübung durch öffentliche Bedienstete.

Im Rahmen der nunmehr für die Teilnahme an

Treibjagden gültigen Bestimmungen - ein Ab-

druck des Erlasses vom 14.10.d.Js. liegt bei

- kann Professor Dr.Füaus fedbstveretändlich

Ihr Jagdgast sein.

Heil

Hi t l e r !

JUT

2.)

Z.d.A.



QinaHeydrich

Jungfern-Breschan, den 25.10.44.

Jungfern-Breschan

13

Post Odolenswasser

Lieber Herr F r a n k ,

im Anschluss an eine Einladung zur Fasanenjagd

in Breschan hat mich der Barèn v. Ringhoffer

auf einen Muffelbock in seinen Revieren eingeladen.

Darf ich diese Einladung annehmen?

Professor K n a u s, der jedes Jahr bei mir ge-

jagt hat, hat diesmal aufgrund Jhres Erlasses meine

Einladung abgesagt. Sie selber wissen, wie eifrig

Herr Prof. Knaus seiner Pflicht nachkommt und ich

wäre Jhnen sehr dankbar, wenn man ihm die Möglich-

keit geben würde, hier in Jungfern-Breschan einige

Jagden mitmachen zu können. Die Jagden finden an

Sonnabenden statt in der Zeit von l0-15 Uhr.

Für eine baldige Antwort wäre ich sehr dankbar.

Heil Hitler!

Yo thin fry.



Der Deutsche Staatsminister

Prag, den i4 Oktober 1944.

M

für Böhmen und Mähren

St.M/Z a - H.0206/44.

An das

Gensralreferat V/4

Betr.i Jagdausübung.

Aus Gründen der Ernährungssicherung und der Wildschadensbekämpfung ist Sorge zu

tragen, daß die Niederjagden auf Hasen, Kaninchen und Fasanen trotz der Schwie-

rigkeiten in der Gestellung von Schützen und Treibern und in der Patronenbeschaf-

fung auch in diesem Jahre durchgeführt werden. Der Abschuß des Niederwildes

(Hasen, Kaninchen, Fasanen) hat grundsätzlich in Form vón Treibjagden (Gesell-

schaftsjagden im Sinne des § 35 Abs.2 der Reg.V0. vom 31.März 1941,Slg.Nt.128/1941)

zu erfolgen. Einzeljagden sind nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig und be-

dürfen der Genehmigung der Unteren Jagdbehörde. Der Nactßäanaitz auf Niederwild ist

verboten. Die Unteren Jagdbehörden überprüfen durch ihre Aufsichtsorgane und

Jagdberater die Einhaltung dieser Anordnung.

Die Treibjagden sind bei der zuständigen Untereg Jagdbehörde mindestens 8 Tage

vor ihrer Abhaltung schriftlich anzumelden. Für Jagdbezirke, für die bis zum

15. Dezember die Durchführung der notwendigen Treibjagden nicht gemeldet ist,

ist ein zwangsweiser Abschuß gemäß § 37 Abs.6 der Reg.VO. vom 3.März 1941 (Slg.Nr.

127/1941) anzuordneno

Ist die Durchführung von Treibjagden durch Schützenmangel behindert, so hat die

Untere Jagdbehörde Sorge zu tragen, daß über die Jägerorganisationen (Untergrup-

pen der deutschen Jägerschaft und Bezirksgruppen der tachechischen Jägerunion)

sowie über die Jagdberater die erforderliche Schützenzahl gestellt wird. Za die-

sen Treibjagden sind auch öffentliche Bedienstete, die Inhaber von Jagdscheinen

sind, aus allen Verwaltungssparten heranzuziehen. Jagden mit gemeinsamer Betei-

ligung deutscher und protektoratsangehöriger Jäger sind nach Möglichkeit zu ver-

meiden. Soweit dies wegen Schützenmangels nicht möglich ist, hat sich das gemein-

schaftliche Beisammensein auf die Jagdausübung zu beschränken.

Bei Abschluß jeder Treibjagd ist für das gesamte erlegte Wild Strecke zu legen.

Diese Gesamtstrecke ist der zuständigen Unteren Jagdbehörde zu melden. Auch das

auf Einzeljagden erlegte Wild unterliegt der Meldepflicht.

- 2 =
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= 2

Die Ablieferung des Wildes hat zach MaBgabe der Reg VO. vom 20 Mai 1944.

Slg Nr 124/i944 za erfolgen. Übertretungen sind unter scf.rtigem Entsug

des Jagscheines zu beetrafen. Ich ersuche, das hiernach Erforderliche zu

veranlassen

Abdruck

an Ziffer 1 - 12 dea

Dienetstellenverzeichnissee

mit Mehrabdrucken für 1,8 u.9.

Nachrichtlich

an Ziffer 13 18 des

Dienetstellenverzeichnisses

zur Kenntnis Dem Ersuchen der Unteren Jagdbehörde, öffentliche Bedienatets

zü Treibjagden ubzustellen, ist im Rabmen der dienstlichen Mögiichkeiten

stattzugeben. Im übrigen bleibt det Erlaß vom 1 September 1944 Z.Pere.I

betr. Jagdeusübung durch öffentliche Bedienstete unberührt.

. Pr@nk

Begleubigt:

Feldt

Angestellte

07041



i-Ogruf.

negefn E im .M. (.s

St.M.512/489/44.

1944

An Frau

US

Lina Heydrich,

Jungfern-Breschan,

Schloß.

1etub

Sehr verehrte, liebe Frau Heydrich !

Herzlichen Dank für Ihr Schreiben von l4.

9.d.Js., das eine völlige Klärung des Sach-

verhaltes brachte. Ich habe veranlaßt, daß

der Gerüchtebildung entgegengetreten wird

und die hierfür verantwortlichen Personen

zur Rechensohaft gezogen werden. Der Ihren

Schreiben angeschlossene Frachtbrief folgt

hiermit zurück.

Heil Hi t l e r !

Ihr

A.P nnBbelA (.E

2.)

01050
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2.) G.R. mit 3 Anlagen

2TS\

l-Standartenführer Pischer

er

zur Kenntnis übersandtgezt aA

Ich ersuche, erstens für die notwendi~

Su

Aufklärung bei den in Frage kommenden

deutschen Siedlerkreisen@zuosorgen und

M4

zweitens zu veranlassen, da3 diejenigen

Personen, auf die die Redereien zurückge-

hen, festgestellt und zur Anzeige gebracht
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3.) Alsdann z.d.A.
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, den 18. September 1944.

16

W

1.)

An

2U. IX. 1944

Frau Lina Heydrich,

Jungfern-Breschan,

Schloß.

Sehr verehrte gnädige Frau !

Unter Bezugnahme auf die Eesprechung an Amtsstelle

am l3.9.d.Je., die Jagdausübung betreffend, teile

ich mit, daß ieh Oberlandforstmeister Pflanz gebe-

ten habe, dem deutschen Jagdpersonal die Teilnahme

an Ihren Jagden freizugeben.

He.il Hitler !

Ihr

1.

4-Standartenführer.

I

2.) Z.d.A.



Jungfern-Breschan den 14.9. 1944

Ministeramt

Loxf

Eg.: 16. SEP. 1944

Sehr geehrter Herr Frank!

Zu Ihrem Briefe vom 13.d.M. möchte ich gerne folgendes

sagen:

Am 7. 9. habe ich vom Bahnhof Auschitz eine Kiste

von 52 cn lang,42 cm breit, 38 cm hoch im Gewichte

von 25 kg. Rohgewicht(siehe Frachtbrief) mit dem

Bestimungsort Burg,Insel Fehmarn an meinen Vater

Jürgen von Osten abgesandt. Der Inhalt der Kiste war:

1,Ein Herrenanzug

2,6 Herrenoberhenden

3, 12 Taschentücher

4,Herrenschlafanzug

5. Stoff für ein Damenwinterkleid

6,Stoff für ein Damensommerkleid

7,Weißer Segelpullower für Herren

8,Fotoalbum mit Bildemmeines Mannes

9, Fotoalbum mit Bildernvon Klaus

10.Ein Herrenbademantel.

11. Ein Brief an die Eltern.

Der Überbringer dieses Briefes Hauptscharführer

Hasselberg hat diese Kiste gelegentlich einer Fahrt



1a

für 19 deutsche Menschen,nicht für ihr Inventar.

Hören Sie bitte den 4 Heuptscharführer Hasselberg an.

Waea
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Cilfrachtbrief
Kurs Nr
Abgefertigt-vypraveno
nadh
Druhopis náki, listu pro
Tratový v■z ■.
do
Bagen Nr
Botle ober @
Vúz ■.
über
Celaf nebo berl Haen
Gigentums-
ve stanici
merkudi
pres
Vlastnická
(9) odkazují na poznámky na zadni stran■.
znacka
Bom Abfender nur ausgufüllen, wenn er felbst verlädt
Wagen
eun
Zapiše odesilatel, nakládal-li vüz
88
Gigrntumd-
Sabe
pengeroidit bel
Nummer
merimal
gewidt
Sribaonest
Ložná
Un
Cislo
Vlastnická
Viastni viha
Woen rod Odten
zna■ka
váha
u soukr, vozu
kg
in
Fehrmann
B
Straße und Hausmumrget
Ulice a ■íslo domy
Etwaige Borschrift über Weiterbeförderung (*)
P■edpis o další p■eprav■ ()
Anbere vorgeschriebene ober
sulalige Ertlärungen ()
Begleitpapiere ()
Jiná p■edepsanà nebo dovo-
lené prohláseni (4) a
Teruclerine cu 1.000.214.
Prüvodni listiny ()
Fürbie Eienbabnuverbinb-
liche Abfenbervermerte (*)
Pro železnicinezávaznéode-
silatclovy záznamy ()
Anfchrift (*) ober Beichen und Mummer
Ue Ctdgitern(u kusovehozboti)
Pnsobf
Ar bec
Weebadung
Inhaft —
Podet
Obsab
66 abtu
Skut
Adress () ncbo zna■ka a ■íslo
Nur die Felber unterhalb bes starken Strichs sinb für bie Eintragungen des Absenbers
vyplní jen ■ásti pod silnou ■arou.
Eingelnadhtueis bes Barborduffe ober der
Wäbrung
Radnabme ()
Mena
Vykaz zálohy nebo dobirky ()
Llejecivert 
Odésilatel
Opov■denyzájem()
in Buchstaben - slovy
Barvorjduß
Zaloha
Radnahme
4.1 59
Dobicka.
Sreiberinett
ben
Hidrel
dne
Borzame und Non
o
fowte Bohnung di abfenbe
méno a p■ijmenf
Replot
jakož i obydif odesilatele



Razitia p■ekládkových nobo vymennych stanic
Canog-aonmum a0adma
tbriefboppel
listu pro rychlé abož(i)
19
-
Rarte u. Bradtbeiet-r
Beadridtiet bund Gemloredher, BoR
Ausgeliefert
Chalo karey  nekiadniho lstu
Selegasm Bolen ober beseilele
Zpráva podána teleronicky, poltou
dodáno
telcgraficiy, poalem ncbo plichystion
am
240
SM
sup
hodina
oup
L
Berredhnunostate bes Beimmungste
Loger (Gtanb) gelblrei
Ctb
Záctovaci re stance ur■en
Odbáraf lhüta
hodina
618
Gtb
hodina
burch
Rt
Szadhtbfidhtiges
'Tarif
Frachtfat
Benidt ab-
Sarife
Hie
Bom
Haffe
100 kg
Abfenber
gerunbet
Bom Empfänger
gerabe
CAvcel
Nechnung — U■et
Ü■etni váha -
Tarif,
Sazba
zu erheben
zeokrouhlená
tarifof
20
P■ijemce zaplati
kg
tHda
100 kg
Slefenuertgebü
Poplatck a opovd aájmu
Baroridub
Ziloha
Radhnafme
Dobiria
Eqop
704
Stempel beg Serfanbaolmhuj
Wiegeftempet
Stempel bes Beftimmungebahnhofs
Raxitko Odesflaci Stanice
Váni raxitko
Razitko stanice ur■enf



4i-Ogruf.

13. Sept. 1944.

St.M. 489/44.

M

l.)

An Frau

13. IX. 1944

Lina Heydrich,

Jungfern-Breschan,

Schloß.

Sehr verehrte, liebe Frau Heydrich !

Soeben geht mir die Meldung zu, in der Umgebung von Jung-

fern-Breschan werde - nanentlich von Eisenbahnbediensteten

- das Gerücht verbreitet, Sie hätten Ihr gesamtes Silber

verpackt und in das Reich versandt. Es handele sich um

eine unverhältnismäßig'große und schwere Kiste. Auf Be-

fragen des Bahnhofspersonals, was die Kiste enthalte,

habe der sie brifgende Bote geäußert, es handele' sich um

das Silber von Frau Heydrich. Ich gebe die Meldung mit

allem Vorbehalt wieder; sie beweist aufs neue, wie sorg-

fältig und mißtrauisch die tschechische Bevölkerung das

Verhalten maßgebender Deutscher beobechtet und wie falsch

es wäre, gerade im jetzigen Augenblick Schwächemomente

zu zeigen, in dem es darauf ankommt, der tschechischen Be-

völkerung die eigene überlegene und sichere Haltung zu

demonstrieren. Ich bitte Sie herzlich,'alles zu unterlas-

sen, was zu Gerüchtebildungen ähnlicher Art Material lie-

fern kann.

Heil Hitler !

4

Ihr

2.) Wv. am 20.9.1944 bei mir.



21

St.M. XI B - 34 c/44.

Prag, den 12. Juli 1944.

Vermerk:

Der angeschlossene Vorgang kann als erledigt zu den

Akten genommen werden.

0S03
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St.M. XI B - 34/44.

Prag, den 4. Februar 1944.

1

l.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Präsidenten Ruckwied.

Frau Heydrich, Jungfern-Breschan, braucht zum Bau eines

kleinen Anzuchthauses und Ankauf eines Strebelkessels

einen Eisenschein über l Tonne und einen Bezugsschein für

150 m² Glas. Der Herr Staatsminister läßt Sie bitten, sich

der Angelegenheit anzunehmen und dafür zu sorgen, daß so-

wohl der Eisenschein als auch der Bezugsschein möglichst

umgehend ausgestellt werden. Sollten Sie sich hierzu außer-

stande sehen, wünscht der Herr Staatsminister die Vorlage

eines Berichtes über die hierfür maßgebenden Gründe.

88050

(q
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St.M. XI B - 34/44.

Prag, den 4. Februar 1944.

b)

Herrn Präsidenten Müller.

Frau Heydrich, Jungfern-Breschan, hat den Wunsch, daß sie

wegen der ständigen Störung ihrer Telefonleitung aus dem

nach dem Sohlößchen Jungfern-Bresohan führenden Prager

Kabel eine Leitung während des Winters benutzen darf. Ich

bitte Sie, sich in der Angelegenheit mit Frau Heydrich

unmittelbar in Verbindung zu setzen und nach Möglichkeit

ihrem Wunsche zu entsprechen. Im Sommer müßte allerdings

das Kabel ohne Einschränkung dem Herrn Staatsminister wie-

der zur Verfügung 'stehen.

0S085

2.) W. am 1.2.1944 bei dem Unterzeichner.

Wiedervorgelegt am_44

292,44
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Lina Heydrich

Jungfern - Breschan den 29.1.1944

Jungtern-Breschan

Post Odolensioasser

942

Sehr geehrter Herr Frank!

Ermutigt durch Ihre Aufforderung,mich zu melden,wenn ich

irgend etwas brauche,stelle ich mich wieder ein.und zwar

mit gleich mehreren Bitten. Da wäre

I. Im Winter wird unsere Telefonleitung durch den

Wind auf der Freileitung ständig gestört.Wir sind ge=

zwungen,ins Dorf zu gehen,um nach Prag von dem Vorfall

Bescheid zu geben. Gestern sagte mir nun der Telefononkel,

daß in Ihrer Leitung,die im Kabel von Prag gelegt ist,noch

zwei Leitungen frei sind. Könnte ich wohl im Winter eine

von den unbenüzten Drähten bekommen? Wir hätten dann diese

Leitung sozusagen zur Picherung.Im Sommer gibt es viel

weniger Störung,da die Witterung großen Einfluß auf die

Drähte hat.

II. Als der Reichsführer hier war,hatte ich Gelegen=

heit über die Bilanz des Betriebes zu sprechen. Der

Reichsführer konnte sich überzeugen,daß nur eine Ren=

tabilität zu erzielen ist,bei äußerst angespannter Wirt=

schaftsführung. Er riet mir deshalb,die Gärtnerei gut

auszubauen und auszuwerten. Das war aber schon immer mein

Bestreben. Ich habe dem Reichsführer erklärt,daß ich ohne

Bau eines wenn auch nur kleinen Anzuchthauses nicht aus=

käme. Ich machte auf die Schwierigkeit der Materialbe=

schäffung aufmerksam.Der RF! sagte mir dann,wenn ich es

schafte,das Material zu bekommen,er nichts dagegen habe.

Mit anderen Worten heißt das : Tu ,was Du willst,aber

frage mich nicht. Zu diesem Problem kommt noch ein anderes

hinzu. Als ich mein Glashaus reparierte,mußte ich auf

einen neuen Kessel verzichten,da der Alte scheinbar noch
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gut sei. Dieser "inter hat aber bereitsferwiesen,daß der

30 jährige Veteran wohl keinen weiteren Winter aushält.Ich

stehe also nach wie vor,vor dem gleichen Schwierigkeit. Ich

möchte nun gerne die Anschaffung des Kessels mit dem Bau eines

Anzuchthauses verbinden. Dazu brauche ich 1 Tonne Eisenschein

und 150 m² Glas.Der Bau soll im August beginnen,und dauert

4 Wochen. Der Strebelkessel müßte schon jetzt bestellt werden,

da die Firma sich 9 Monate Lieferfrist ausbedungen hat.

Es wäre mir nun sehr wichtig zu erfahren,ob ich überhaupt

damit rechnen kann,diesen an sich so wichtigen Bau noch su

durchzuführen.Es ist mir bekannt,daß im Wartheland auch heute

noch derartige Bauten foreiert durchgeführt werden,um den

Frühgemüsebau möglichst zu aktivieren. Mein Plan geht dahin,

im Garten unter Glas das Pflanzmaterial für den Frühgemüiseanbau

zu ziehen,um dann hier in der Nähe Prags Frühgemüse feld=

mäßig anzu bauen. Es wird Sie sicherlich auch interessieren,

daß ich am 1.7. 44 das Vorwerk Maslowitz in eigene Regie

nehme. Sie sehen,Herr Frank,daß ich mich auch durch das

Schicksal nieht unterkriegen lasse,und eiseren bei der Stange

bleibe. Nur so ist das Leben zu meistern.

Herzliche Grüße

H eil H i t l e r

Yyur hrum frykig.

1S020
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Schloß Jungfern-Breschan

gaultevda

Post Odolenswasser

Jungfern-Breschan, den

.volBöhmen.ger

Postscheck:56610

Bankkonto: Böhmische Escompte Bank

gen

mcaopLetoy

mE

nisteralm

-3.NOV. 1943

 smno

mT

Lieber Herr Frank!

aofdd merotan m eylanenad reb adoind led

mebtim ebw .lab .vol, ms nedoaerd-areiant seolre

erfhibh oi eingelegeheit

Barttahelägtigen?i reb nov aesb dredniorev - e x a e w

-Il eneaasltipühebenvseit etva 8 fagcn keinWasserlmehr.Unsere

adurs@uellevistldureh dielungewohnte Trockenheitgversiegt. Der Brunnen

mi eqwämHguselwurderwontij sehon vorlängener Zeitoin Ordnung ge-

bracht. An diesem Brunnen ist eihe Punpe verangebracht,die das

Wasser naeh oben befördern soll. Sie ginga auch eine Weile,

versagt nun aber.Der Monteur sagt,daß sie altersschwach sei,

und nichtamehr repariert werden kann. Ich habe mich darauf so=

fort nach einem Ersatz wngesehen,bekomme nan aber die Antwort,

daßauch nach Feschaffung von den nötigen Bescheinigungen

eine Lieferfrist von 3-4 Monaten sein wird.Solange können wir

aber doch nicht ohne Wasser sein.

Nun bitte ich Sie sehr herzlich,ein Machtwört sprezhen

zu wollen,daß wir,wenn auch nur erst leihweise bis zur Regen=

zeit eine Pumpe bekommen können.

Vorsichtshalber lege ich den Bescheid der Firma nit

bei. Ich wäre Ihnen Heir däakbar,wenn Sie mir behilflich sein

würden.

Herzliche Grüße

apood enig den fiocd.

HeilHftler

 ti fr

teron Jallneler.

daes dee mime des

t aad hid cace rbpore ge.

torfere Deaden.
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25a

nedead-melpoul dold

Abteilung

VIII/5 Hochbauverwaltung

192aswanslobO j2o4

Nr.: B - 118 b/43

Prag, den 8.Nov. 1943

borpacpoepepele

1 1nj

Urschriftlich dem

Ministeramt im

- 9. NOV. 1943

Hause

mit einer Anlage zurück.

Bei Besichtigung der Brunnenanlage im unteren Schloss

Schloss Jungfern-Breschan am 5.Nov. ds.J. wurde mit dem

beauftragten Bauleiter des Schlosses - i Hauptschf.

W a n k e - vereinbart, dass von der Installationsfirma

Waldek u.Wagner in Prag eine leihweise überlassene Er-

satzpumpe sofort eingebaut wird, die bis zur Lieferung

der neuen, von der Schlossverwaltung bestellten Pumpe im

Brunnen verbleibt.

Im Auftrage:

3

Bollachu,

unitra

D

TNA

2

122F

2

07030

7 Erg ange tren
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2

Der Leiter des Bodenantes

P r a g, 12. August 1943.

K.H.

-Obersturmbannführer Dr. G i e s.

Betr.:

Eigentumsübergang des Besitzes Jungfern-Breschan

an Frau Heydrich.

Da die obige Angelegenheit noch immer offen ist, er-

gibt sich vielleicht bei der bevorstehenden Reise des

Obergruppenführers die Möglichkeit, die Erledigung der

Schreiben des Oberstgruppenführers an den Reichsführer 4

und Reichsminister Lammers in geeigneter Form anzumahnen.

H-Obestugbannführer.

0S05O

Tv D-40 43

St.M.x1B-34i/44
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41-Gruf.

20. Mai 1943.

S G' M  VR

HeLLN BOLpEcy

Su Konne eLan

Lobiw ntdoiFreu Lina Heydrige nov b od

Jungfern - Breschan.

Liebe Frau Heydrich :

Ich werde mich gerne um die Auslieferung des Eisen-

kontingentes bemühen und hoffe, Ihnen in Kürze einen

günstigen Bescheid geben zu können.

Mit herzlichen Grüßen, denen sich meine Frau anschließt,

und

I

Uat

88050
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HeilHitler!

Stets Ihr

.rim 1Od E4eL..SS Me .VW mnsbefA/(.E

TH.J9.2
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aptabteilungsleiter V.

TOv3

ta .0s

.IUID-11

2.) G.R. mit 1 Anlage

Herrn Bertsch

zur Kenntnis übersandt.

Falls Ihrerseits keine Bedenken bestehen, bin ich mit

der Auslieferung des Eisenkontingentes einverstanden.

Ich wäre dankbar, wenn Sie mich bis zum 22.5.d.Js.

über das von dort verfügte unterrichten würden.

.anosete  aolgnot

 N A

mat sob sarzotellark elb oa dolm ebzow dol

nonio estux el aonir ,otiod

RawpMeepea poMe

nenndl on dedea bloroeed degtana

-retfdosne vse enton dote monb ,aotdnfudolTaved T2

.

11. ba

-

07028

in b.

22. MAI1943

TTE

ape 

3.) Alsdann Wv. am 22.5.1943 bei mir.

Herrn S taa ts s e kre tär.

Die gewünschte Eisenmenge kann zugeteilt werden.

Jch bitte, Frau Heydrich veranlassen zu wollen, entsprechenden

Antrag bei mir persönlich zu stellen. Jch werde diesen Antrag

dann an den für die Zuteilung von Baueisen zuständigen Präsi=

dent Ruckwied weiterleiten und ihm die 2 to Eisen zwecks Zu=

weisungan Prau Heydrich aus dem von mir verwalteten Eisenkon=

tingent zur Verfügung stellen. Ruckwied verfügt augenblicklich

über keinerlei Baueisen für das Pretektorat.

Dhe

Prag, den 22.Mai 1943.

(.s

1 Anl.zurück.

4-Oberführer
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26. Mai 1943.

44-Gruf.

de silmdoadorod

(.S

MeOpeLTAuLet DE ySEpeop

redote

Ent ge goLp dotjeSe Aow SS 2 g"1e

1943

Snz KOg

1.)

An

27. V.

Prau Lina Heydrich,

Jungfern - Breschan.

Liebe Frau Heydrich !

In Sachen Auslieferung des Eisenkontingentes teile ich

im Nachgang zu meinem Schreiben vom 20.5.d.Js. mit, daß

der entsprechende Antrag bei #-Oberführer Dr.Bertsch

persönlich gestellt werden kann. Oberführer Bertsch wird

nach Erhalt des Antrages dafür eorgen, daß die 2 to Eisen

sofort zur Verfügung gestellt werden.

Mit herzlichen Grüßen und

Le ..

HeilHitler !

Stets Ihr

3f

2.)

\&-40143
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2.)

Durchschrift an

4-Oberführer Dr.Bertsch

auf die dort. Vorlage vom 22.5.d.Js. - ohne Zeichen

zur Kenntnis.

VX3
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St.S. IV D - 40 a/43.

Prag, den 6. März 1943.

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

-6. 111. 1943

4-Sturmbannführer Wolf.

Zu dem zurückfolgenden Vorgang teile ich mit, daß 4-Grup-

penführer Frank mit dem Bildtext einverstanden ist, jedoch

bittet, statt der in Vorschlag gebrachten Photographie

unter gleichzeitiger Abänderung der Überschrift ein gutes

Portraitbild von #-Obergruppenführer Heydrich zu bringen.

Für die entsprechende weitere Veranlassung bin ich zu

Dank verbunden.

OSOSe

4-Obersturmbannführer.

2.) Z.d.A.



Prag, den 13. Ju1 193

st.s. Iv D - 40 g/43.R-Prot.Ma 47:)1

FS:

An den

Reichsführer-h und

Chef der Deutschen Polizei,

Berlin.

Reichsführer !

Den mir in Sachen Eigentumsübergang des Grundbesitzes

Jungfern-Breschan an Frau Heydrich erteilten Auftrag sehe

ich als erledigt an, da in der Zwischenzeit Generaloberst

Daluege sowohl an Sie, Reichsführer, als auch an Reichs-

minister Dr.Lammers ein abschließendes Schreiben gerich-

tet hat. Mit den in diesem Schreiben gemachten Vorschlä-

gen bin ich einverstanden. Ich bitte, den Vorschlägen

Ihre Zustimmung zu geben und mir alsdann Ihre Entschei-

dung zuzuleiten.

Heil Hitler !

Stets Ihr

gez. K.H. Frank.

T TSS ( C T S 1 1

2l1s Fernechre

befördert mter

4401

13.7.43m

17

amn

RNt

2-Prot tandt
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St.S. IV D - 40 g/43.

Prag, den 13. Juli 1943.

EAER

X

ne tittoedoot (.s

-Opelapnapsivtapler Bfeopet

1943

('oen

PS:

b..8 mov diixdoaws .ttob etb 1ue

.toe TUS

13.

An den

Reichsführer- und

Chef der Deutschen Polizei,

Berlin.

Reichsführer !

Den mir in Sachen Eigentumsübergang des Grundbesitzes

Jungfern-Breschan an Frau Heydrich erteilten Auftrag sehe

ich als erledigt an, da in der Zwischenzeit Generaloberst

Daluege sowohl an Sie, Reichsführer, als auch an Reichs-

minister Dr.Lammere ein abschließendes Schreiben gerich-

tet hat. Mit den in diesem Schreiben gemachten Vorschlä-

gen bin ich einverstandeni@Ich bitte, den Vorschlägen

Ihre Zustimmung zu geben und mir alsdann Ihre Entschei-

dung zuzuleiten.

Heil Hitler!

Stets Ihr

gez. K.H. Frank.

.ndoistn m ed Eer.e ms .W .E

8mo tpsisproczedei

8+.01.81

2.)
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Blee gev T3 lott Tat3
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2.) Durchschrift an

4-Obersturmbannführer Pischer

EAer

auf die dort. Zuschrift vom 8.7.d.Js. 7 ohne Zeichen

zur Kenntnis.
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3.) Wv. am 13.B.1943 bei dem Unterzeichner.

Wiedervorgetegt am4.84

13.10.43

(.S
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Lo a Red p o cko:

W

in Buhmen u:o Mah.en.

Eing.: -8. JULI 1943

K.H. mit Anlagen

W-Obersturmbannführer

Betr.:

Eigentumsübergang des Grundbesitzes Jungfern-

Breschan an Frau Heydrich.

Der Obergruppenführer hat sich gestern damit einverstan-

den erklärt, daß die vom Oberst-Gruppenführer unter-

schriebenen Briefe, deren Entwürfe ich in der Anlage

beifüge, abgesandt werden. Er will nur selbst noch ein

Schreiben an den Reichsführer richten, in den er seine

Zustimmung zu dem Vorschlag mitteilt und den ihm er-

teilten Auftrag als erledigt ansieht. Ich schlage fol-

gendes Schreiben vor:

An

den Reichsführer- Heinrich Himmler,

Berlin.

Betr.:

Eigentumsübergang des Grundbesitzes Jungfern-

Breschan an Frau Heydrich.

U6S8T

Reichsführer !

Den mir erteilten Auftrag bezüglich des Eigentumsüber-

gangs des Grundbesitzes Jungfern-Breschan an Frau

Heydrich sehe ich als erledigt an, da in der Zwischen-

zeit W-Oberst-Gruppenführer Daluege sowohl an Sie,

Reichsführer, als auch an Reichsminister Dr. Lammers

ein abschliessendes Schreiben gerichtet hat. Mit den

in diesen Schreiben gemachten Vorschlägen bin ich voll

einverstanden. Ich bitte daher, diesen Vorschlägen Ihre

Zustimmung zu geben und Ihre Entscheidung dann mir

zuzuleiten.

Heil Hitler!

y-Obergruppenführer.

o
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Prag,

An den

Reichsführer- Heinrich H i n m 1 e r,

Feldkommandostelle.

Betr.

Eigentunsübergang des Grundbesitzes Jungfern-Breschan

an Frau Heydrich.

Lieber Heinrich !

Ich habe Deinen mir durch Öbersturmbannführer Brandt über-

mittelten Wunsch, den Grundbesitz Jungfern-Breschan an Frau

Heydrich in der Form der Eintragung als Erbhof für die Fami-

lie Heydrich zu übertragen, geprüft. Aus politischen Erwägun-

gen ist es unmöglich, das Erbhofgesetz in Böhmen und Mähren

generell einzuführen. Aus Zweckmässigkeitsgründen erscheint

es daher auch untunlich, für die Familie Heydrich einen

Sonderfall zu schaffen, da dann zweifellos alle in irgend-

einer Form ähnlich gelagerten Fälle begründet für sich das

gleiche Recht in Anspruch nehmen würden. Damit würde durch

die Entwicklung nach und nach die generelle Einführung des

Erbhofgesetzes zunächst für die deutschen Beuern zwingend

werden. Die Ablehnung für die Tschechen würde dann für die

politische Führung dieses Raunes schwer lösbare Problene

aufwerfen.

Ich habe daher durch meine Juristen prüfen lassen, ob nicht

die Möglichkeit besteht, in Anlehnung an hier geltende Ge-

setzesbestimmungen den gleichen Zweck zu erreichen. Dies

wäre unter folgenden Bedingungen möglich:

1.) Der Grundbesitz Jungfern-Breschan wird vom Deutschen

Reich an Frau Lina H e y d r i c h als alleinige

Eigentümerin verkauft.

2.) Frau H e y d r i c h verpflichtet sich, ohne Zu-

stimmung ihrer Kinder, Klaus, Heider, Silke und

Marte, die aufgrund dieses Vertrages erworbenen

Liegenschaften weder zu veräussern noch zu belasten.

-2-
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3.)

Am 25. Geburtstag des zweiten Sohnes, H e i d e r,

übergibt sie den Grundbesitz Jungfern-Breschan

einem ihrer beiden Söhne. An welchen der beiden

s ta 

Reichsführer-/ im Einvernehmen mit Frau Heydrich.

Sie erlangt damit zeitliches Eigentum. Der Über-

nehmer verpflichtet sich, Frau Heydrich das Recht

der lebenslänglichen standesgemässen Wohnung auf

dem Kaufsobjekt einzuräunen.

4.)

Die Verpflichtung zur Übergabe tritt auch mit dem

Tage einer evtl. Wiederverehelichung von Frau Hey-

drich ein. In diesem Falle erlischt das unter 3)

angeführte Wohnungsrecht.

5.)

Der übernehmende Sohn verpflichtet sich, seinen

drei Geschwistern bezw. deren Nachkommen jene Lei-

stungen zu gewähren, zu denen nach den Bestimmungen

des am Tage der Übernahme geltenden deutschen Erb-

hofrechtsder Übernehmer eines Erbhofes den weichen-

den Erben, Geschwistern bezw. deren Nachkommen gegen-

über verpflichtet ist.

6.)

Das Deutsche Reich behält sich das Recht des jeder-

zeitigen Wiederkaufes des Grundbesitzes Jungfern-

Breschan vor.

Die weitgehende Beschränkung des Eigentums-

rechtes durch das jederzeitige Wiederkaufsrecht

wird eingeschränkt durch ein Schreiben des für die

Eigentumsübertragung berechtigten Vertreters des

Deutschen Reiches, des Oberfinanzpräsidenten zu

Prag, an Frau Heydrich. In diesen Schreiben wird

in Anlehnung an die Bestimmungen des Erbhofgesetze

die künftige Erbfolge des Grundbesitzes Jungfern-

Breschan festgelegt. Nur bei Nichteinhaltung die-

ser Erbfolge tritt das Wiederkaufsrecht in Wirk-

sankeit.

-3-
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Die Bestimmung des Punktes 3) ist auf Wunsch von Frau

Heydrich aufgenommen. Sie will den Grundbesitz später an

jenen Sohn übergeben, der sich als der hierfür am besten

geeignete zeigen wird. Im übrigen ist der gesamte Vor-

schlag mit Frau Heydrich abgestinmt und hat ihre volle

Zustimmung gefunden. Ich bitte Dich daher, dieser Rege-

lung ebenfalls zuzustimmen, damit nach Deiner Zustimmung

die Eigentumsübertragung endlich kurzfristig durchgeführt

werden kann.

Ich habe heute ein Schreiben gleichen Inhalts an Reichs-

minister Dr. Lammers gesandt mit der Bitte, diesem neinem

Vorschlag ebenfalls zuzustimmen. Ich wäre Dir sehr dank-

bar, wenn Du Dich mit Reichsminister Dr. Lammers noch in

Verbindung setzen würdest, damit auch seine Zustimmung

baldigst erteilt wird.

Heil Hitler!

0eS33



Prag,

K

An den

Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

Dr. L a m m e r s,

B er li n.

Betr.:

Eigentumsübergang des Grundbesitzes Jungfern-Bre-

schan an Frau Heydrich.

Bezug: auf das Schreiben vom 12.5.1943 Rk. 4268 C.

Sehr verehrter Herr Reichsminister !

Da von verschiedenen Stellen der Wunsch geäussert wurde,

den Grundbesitz Jungfern-Breschan an Frau Heydrich in der

Form der Eintragung als Erbhof für die Familie Heydrich zu

2

übertragen, habe ich diesen Vorschlag geprüft. Aus politi-

schen Erwägungen ist es jedoch unmöglich, das Erbhofgesetz

in Böhmen und Mähren generell einzuführen. Aus Zweckmässig-

keitsgründen erscheint es daher auch untunlich, für die

Familie Heydrich einen Sonderfall zu schaffen.

Ich habe deshalb durch meine Juristen prüfen lassen, ob

nicht die Möglichkeit besteht,(in Anlehnung an hier gel-

tende Gesetzesbestimmungen den gleichen Zweck zu erreichen.

Dies wäre unter folgenden Bedingungen möglich:

1.) Der Grundbesitz Jungfern-Breschan wird vom Deut-

schen Reich an Frau Lina H e y d r i c h als

alleinige Eigentümerin verkauft.

2.) Prau H e y d r i c h verpflichtet sich, ohne

Zustimmung ihrer Kinder, Klaus, Heider, Silke

und Marte, die aufgrund dieses Vertrages erworbe-

nen Liegenschaften weder zu veräussern noch zu

belasten.

-2-
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3.) Am 25. Geburtstag des zweiten Sohnes, H e i d e r,

übergibt sie den Grundbesitz Jungfern-Breschan

einem ihrer beiden Söhne. An welchen der beiden

Söhne die Übergabe stattfindet, entscheidet der

Reichsführer-i im Einvernehmen mit Prau Heydrich.

Sie erlangt damit zeitliches Eigentum. Der Über-

nehmer verpflichtet sich, Frau Heydrich das Recht

der lebenslänglichen standesgemässen Wohnung auf

dem Kaufsobjekt einzuräumen.

4.) Die Verpflichtung zur Übergabe tritt auch mit dem

Tage einer evtl. Wiederverehelichung von Frau

Heydrich ein. In diesen Falle erlischt das unter

3) angeführte Wohnungsrecht.

5.) Der übernehmende Sohn: verpflichtet sich, seinen

drei Geschwistern bezw. deren Nachkommen jene

Leistungen zu gewähren, zu denen nach den Bestim-

mungen des am Tage der Übernahme geltenden deut-

schen Erbhofrechts der Übernehmer eines Erbhofes

den weichenden Erben, Geschwistern bezw, deren

Nachkommen gegenüber verpflichtet ist.

6.) Das Deutsche Reich behält sich das Recht des je-

derzeitigen Wiederkaufes des Grundbesitzes Jung-

fern-Breschan vor.

Die weitgehende Beschränkung des Eigentuns-

rechtes durch das jederzeitige Wiederkaufsrecht

wird eingeschränkt durch ein Schreiben des für

die Eigentumsübertragung berechtigten Vertreters

des Deutschen Reiches, des Oberfinanzpräsidenten

zu Prag, an Frau Heydrich. In diesem Schreiben

wird in Anlehnung an die Bestimmungen des Erbhof-

gesetzes die künftige Erbfolge des Grundbesitzes
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Jungfern-Breschan festgelegt. Nur bei Nichtein-

haltung dieser Erbfolge tritt das Wiederkaufs-

recht in Wirksankeit.

Die Bestimmung des Punktes 3) ist auf Wunsch von Frau

Heydrich aufgenommen. Sie will den Grundbesitz später an

jenen Sohn übergeben, der sich als der hierfür am besten

geeignete zeigen wird. Im übrigen ist der gesamte Vor-

schlag mit Frau Heydrich abgestimmt und hat ihre volle

Zustimmung gefunden. Ich darf daher bitten, dieser Rege-

lung ebenfalls zuzustimmen, danit die Eigentumsübertragung

dann endlich kurzfristig durchgeführt werden kann.

Ich habe heute ein Schreiben gleichen Inhalts an den Reichs-

führer-/ mit der Bitte gesandt, diesem meinen Vorschlag

semtsnnnz steaqe

Heil Hitler!

arcan
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Prag, den  Juli 1943.

Der Leiter der Abteilung Justiz

II d Gen. b 3109

$fr$

Urschriftlich mit 2 Anlagen

Herrn Ministerialrat Dr. G i e s

im H a u s e .

Betrifft: Einführung des Erbhofrechts im Protektorat.

Die vom Herrn Staatssekretär auf die Vorlage vom 1. ds.M.

.

angeordnete Rücksprache ist erledigt. Herr Staatssekretär erachtet

die Einführung des Erbhofrechts im Protektorat aus den dargelegten

Gründen für politisch nicht angezeigt. Im Falle Heydrich billigt er

.

die von / -Obersturmbannführer Fischer mit Frau Heydrich vereinbarte

Lösung, wonach durch entsprechende Gestaltung des Kaufvertrags an-

nähernd die gleiche Rechtslage hergestellt werden soll, wie sie nach

dem Erbhofrecht bestehen würde. Die vorbehaltlose Zustimmung der Frau

Heydrich hierzu soll allerdings noch ausdrücklich sichergestellt werden.

himm

t/af



Der Leiter der Abteilung Justiz.

Prag dey4. ouli 1943

II d Gen b 3109 r

in U

en.

Eing.:-2. J01 10434

Oh

Betrifft: Einführung des Erbhofrechts im Protektorat.

Auftrag vom 22.6.1943 - St.S. IV D 40 e/43.

fMnsever

Urschriftlich mit 2 Anlagen

Herrn S t a a t s s e k r e t ä r

tla

weisungsgemäß mit folgender Erörterung vorgelegt :

1.

Das im übrigen Reichsgebiet geltende Erbhofrecht (Reichs-

erbhofgesetz, Erbhofrechtsverordnung,und Erbhofverfahrensordnung )

könnte an sich für die deutschen Bauern im Protektorat Böhmen und

Mähren eingeführt werden. Hierzu bedürfte es einer im Einvernehmen

mit dem Reichsprotektor zu erlassenden Verordnung des Reichsministers

der Justiz und des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft.

Da die allgemeinen bürgerlichrechtlichen Vorschriften im Protektorat

etwa denjenigen im Reichsgau Sudetenland entsprechen, würde die zu

erlassende Vo. inhaltlich weitgehend mit der Vo. über die Einführung

des Erbhofrechts im Reichsgau Sudetenland vom 27.2.1940 (RGBl.I S 426)

übereinstimmen. Darüber hinaus wären einige Sonderbestimmungen er-

forderlich, die sich z.B. daraus ergeben, daß die Organisation des

Reichsnährstandes im Protektorat nicht besteht und die Grundbücher

von den Protektoratsgerichten geführt werden.

2.

Die Einführung des Erbhofrechts im Protektorat ist hier

auf Anregung der Berliner Zentralstellen wiederholt geprüft worden.

Sowohl im Jahre 1939 wie im Jahre l94l wurde sie aus politischen Grün-

den abgelehnt. Ich darf insoweit auf die anliegenden Abschriften ver-

weisen. Die hierin angeführten Gründe sind - von einigen wenigen abge-

sehen - noch heute von maßgeblicher Bedeutung. Eine Rücksprache mit

dem Leiter des Bodenamtes, // -Obersturmbannführer Fischer ergab, daß

dieser die Einführung des Erbhofrechts entschieden ablehnt u.zw. vor_

{.D -401
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vor allem deshalb, weil einerseits die Bodenpolitik der deutschen

Führung schwerstens beeinträchtigt werden würde und andererseits die

autonome Regierung ( Minister Hruby ! ) zweifellos das Erbhofrecht

auch für die tschechischen Bauern fordern würde. Vom Standpunkt der

Justiz ist ergänzend darauf hinzuweisen, daß die mit der Einführung

des Erbhofrechts verbundene Arbeitslast ( Bildung von Anerbengerichten,

Einrichtung der Erbhöferolle usw.) im 4. Kriegsjahr schwer zu bewälti-

gen sein würde.

3.

Die Absicht, das vom Führer Frau Heydrich geschenkte

Besitztum als Erbhof auszugestalten, läßt sich auch ohne allgemeine

Einführung des Erbhofrechts praktisch verwirklichen :

a)

In erster Linie soll gemäß der mit // - Obersturmbann-

führer Fischer getroffenen Abrede versucht werden, den Kaufvertrag

zwischen dem Deutschen Reich und Frau Heydrich durch eine Anzahl von

Klauseln ( Veräußerungs- und Belastungsverbot usw. ) so zu gestalten,

daß annähernd die gleiche Rechtslage hergestellt wird, wie sie nach

dem Erbhofrecht bestehen würde.

(a

Notfalls wäre eine besondere Anordnung des Führers ( Lex

Heydrich ) herbeizuführen, wonach auf das fragliche Besitztum die Vor-

schriften des Erbhofrechts sinngemäß anzuwenden wären. Die nähere Re-

gelung müßte dem Reichsprotektor überlässen werden. Dieser Weg er-

scheint jedoch - wie ich in Übereinstimmung mit //- Obersturmbannführer

Fischer bemerke - nicht ungefährlich, weil andere Bewerber sich auf den

Präzedenzfall berufen könnten.

Nach Mitteilung von / - Obersturmbannführer Fischer

wird die abschließende Erörterung mit Frau Heydrich in den nächsten

Tagen stattfinden.

Maimm
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7. Juni 1939.

telgtdineued reb riiraed teb teldegetérotdetori mi .E. sam oe
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St.S. 2/39

dem

-adld b gnnat   ndnebed nedolfstabas ne 

"

-ntaey Grundsstzliche Stellungnahme zur beabsichtigten eeeglodidre

neteide Einführung des Reichserbhofgesetzes im Protektorat zrzdly

anwlfetadoie Böhmen und Mähren, dosn brkw dorobrelH srodletort mt br

egittareb snll .treitneaiob doten nedoatwed meb thm etevotietori seb

indgszt doin mabnbre medoeitllog ntemealle aue tal anflededolelo

Gegen die geplante Einführung des Reichserbhofgesetzes bestehen folgende

ntkeattlee

politische Bedenken ef

neasth brolre 1.io Die Einführung des Reichserbhofgesetzes wird die tsohechische Re-

ircgetel negierung voraussichtlich verenlassen im Wege der autonomen Gesetzgebung

gäntlswteV oib ses ein eigenes Erbhofgesetz für die Angehörigen des Protektorats Böhmen

Jaloite nslniund Mähren einzuführen, da das in Aussicht genommene Reichserbhofgesetz

gemäß § lo des Entwurfes nur für Reichsdeutsche und Volksdeutsche Gel-

tung haben soll. Durch ein seitens der tschechischen Regierung geschaf-

fenes Erbhofgesetz würde jedoch die in Aussicht genommene Rückgängig-

machung der bisherigen tschechischen Siedlungspolitik erschwert werden.

coloseteate

Von deutscher Seite müsste daher ggf. gegen die Einführung eines tsche-

blicklichen Umständen nicht wünschenswert erscheint.

2.) Durch die Einführung des Reichserbhofgesetzes werden aus volkspolitischen

Gesichtspunkten evt. notwendig werdende Umsiedlungen volksdeutscher An-

gehöriger des Protektoratsgebietes unmöglich gemacht. Derartige Gesichts-

punkte lassen es jedoch als notwendig erscheinen, dass die zur Zeit ge-

gebenen volkspolitischen Verhältnisse einer grundlegenden Anderung unter-

zogen werden.

3.) Die dem Reichserbhofgesetz zugrunde liegenden Motive umfassen nicht sänt-

liche Erfordernisse, die an eine endgültige Regelung der Bodenaufteilung

im Protektorat Böhmen und Mähren zu stellen sind. Während sich das Reichs-

erbhofgesetz unter Berücksichtigung im deutschen Reichsgebiet gegebenen

Verhältnisse auf die Schaffung bezw. Wahrung eines gesunden Bauernstandes

beschränken konnte. müssen im Protektoratsgebiet wehrvolitische Momente

bei der endgültigen Regelung der Bodenaufteilung berücksichtigt werden.

So
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So muss z.B. im Protektoratsgebiet der Begriff der Bauernfähigkeit

dahingehend erweitert werden, dass der Erbhofbauer Nachkommen haben

PESRO

muss.

4.) Zu diesen grundsätzlichen Bedenken gegen die Einführung des Reichs-

erbhofgesetzes komnt die in Aussicht genommene gleichzeitige Ein-

führug des Reichserbhofgesetzes in den sudetendeutschen Gebieten

und im Protektorat. Hierdurch wird nach aussen hin eine Gleichstellung

des Protektorats mit dem Deutschen Reich dokumentiert. Eine derartige

Gleichstellung ist aus allgemein politischen Gründen nicht tragbar.

Wenn auch Gründe reinverwaltungstechnischer Art die gleichzeitige Ein-

führung als zweckmässig erscheinen lassen, so missen diese verwaltungs-

-sh srioaldoe mäesigen Gesichtspunkte doch gegeniber diesen politischen Erford nissen

gnudegatesed remozurücktreten. Diese politischen Erfordernisse verlangen kategori- h,

nomdöd atsrotle dass auf jedem Gebiete eindeutig klargestellt wird, dass die Verwaltung

seeeglondzeediolsfim Protektoratsgebiet nach anderen politischen Richtlinien erfolgt,

-foo edoetrobalfoals es im reichsdeutschen Gebiet den Fall ist. aßmes

taroasa gnuteixel ceroatdoenoed

Stea nie dorod .Ilos nodad gnod

gez. F r a n k

-gignglol emmones dla

Staatssekretär.
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-stdold ogltzsted tdosmes dotlgömn seteldegetetotletori ab regirödeg

-g died roe eib Basb nsntenosve gtbnewton als doobet ee nesesl etalnnq

-Tedn gnrrebnk nebrogefbnug emte sehatlBdts neroaitifogwllov nenede

-Jade ddola nesesim evito debsegeil ehntgs seegtondesdotel meh eid(.

gnfhetiuenebod reb gnologol egltflghne sne ns sib ,eneirebtolad sdotl

-arlaf seb Role bnenew .brie nellode vn nondn b nonda derodatori mt

norredeges teldogedoien neroatveb mi gawgitdoialolzed redn steaegtordre

aebdsterzersd mebawaeg somie Baurnsl wssd gruitenoe ih iu saaindlädre

ednemol eroeittlocxdow deldegedarodfetort md. gebalin adnnod nexnlrtosed

nebrew dgidnolaxolted galletiwenobodsoh galogel negltllghne reh led
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My
Abschrift
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
I/9 b 3109
Prag, den 2. Oktober 1941.
2
Heroadoel nebYodr-erttnU nebnetTewre Ws Tonio rodm
d- eall nedoatv  gruegte neivey ronie tim doue eve
Todeid atdoerloddra sed amrdliri reb ied aelb ehw ,nebtow Jondoeu
-Tov droreteanraidrolaeAn-reb lpd an
ew ffet Teb llatedi gnlk ds
hnw ftimden Herrn Reichsminister der Justiziets edsixtet nod
RGT0
h l  n 
tedoatrlwed mendihadeiadsd nov nebrew
noredl Toh retn .ngatdnegegdne siBerlin geed eddoortordad
amegagnudate megege dal n ilhelstrasse  azedföved
-agnigitdoielodred atebnoael etzewie os gnamidenel eroifgniine onie
edoeegtoddta sab dorub nie ow sb dotidremsn bnedamU Teaoib
Betrifft: Einführung des Erbhofgesetzesved red
im Protektorat Böhmen und Mähren.
gniteg deIm Anschluß an die Dienstreise Ihres Sachbe-
n atnoedoat seb arbeiters und die Besprechungen negnudestael ned
in Prag.
ué aesteneglordza serghon
AOJOB Ghpe
semmoney ilrgn n alesd zodieid tus nedendelonet
.nedolnoetev
Auf Ihren durch Senatspräsident Dr. H o p p über-
mittelten Wunsch habe ich die Frage der Einführung des Erbhofgesetzes
-0 mob tue eiß se für die deutsche Bevölkerung im Protektorat Böhmen und Mähren erneut
-detebve ss oib .nelleingehend geprüft und bin zu dem gleichen Ergebnis gelangt wie im
nebiew #fletarotJahre l939. Trotz der  anlässlich der Besichtigungsfahrt festge-
nelfesxal nov gnwgtellten d inneren Aufgeschlossenheit von Teilen der deutschen land-
.bziw gebeieisv eewirtschaftlichen Bevölkerung gegenüber diesem wichtigen nationalso-
-e on rim tim Mezialistischen Grundgesetz glaibe ich aus überwiegenden politischen
..s - nenfesnte Gründen mich auch derzeit noch gegen die Einführung aussprechen zu
-eniem - neltetssollen. Hierbei bestimmen mich insbesondere folgende Erwägungen :
*lfetaverols
a)
Die Maßnahme ist nicht kriegsnotwendig.
Ao.n
S
b)
Es besteht die Gefahr, dass sie die landwirtschaftliche
.895
Bevölkerung beunruhigt und damit die Kriegswirtschaft gefährdet.
Obwohl die tschechische landwirtschaftliche Bevöl-
kerung offenbar auf das Erbhofrecht noch nicht innerlich vorbereitet
ist, würde die tschechische Führung sicher eine entsprechende Maßnahme
für die tschechische Bauernschaft propagieren und fördern, deren Ab-
lehnung durch mich seitens der Flüsterpropaganda ausgenutzt werden
könnte.
orcao
Außer
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TaVT
Ba ow S' et
Ta parod
Außer einer zu erwartenden Unruhe unter den Tschechen
muss auch mit einer gewissen Verärgerung in deutschen Kreisen ge-“
rechnet werden, wie dies bei der Einführung des Erbhofrechts bisher
zu Anfang überall der Fall war. Die bei der Besichtigungsfahrt vor-
geführten Betriebe stehen in der Mehrzahl über dem Durchschnitt und
werden von Betriebsführern bewirtschaftet, die den Neuerungen des
Erbhofrechts besonderes Verständnis entgegenbringen. Unter der älteren
Bevölkerung und den jüngeren Kindern ist dagegen erfahrungsgemäß
eine anfängliche Verstimmung zu erwarten. Besonders berücksichtigungs-
wert ist dieser Umstand nanentlich da, wo ein durch das Erbhofgesetz
Benachteiligter heutesan derFront stehtvidüinill stilizted
m
e) Die Zahl bauernfähiger Landwirte ist z.Zt. äusserst gering.
Den Bestrebungen nach veiner Unvolkung von Teilen des tschechist n
Volkes entspricht es besser, die Einführüng des Erbhofgesetzes zu
verschieben, bis jene Maßnahmen auf breiter Basis in Angriff genommen
zC tnobtaruesenee nomb medli
werden.
MS
eib noi eded noenw notlertim
ro Dagegen bin ich damit einverstanden, dass die auf dem Ge-
mi siw tgnaleg eibiet-des Protektorats belegenen Grundstücksparzellen, die zu sudeten-
tegredeutschen Höfen gehören, dann dem Erbhofrecht unterstellt werden,
bnsl nodoatweb rob wennsdadurch die verschiedene rechtliche Behandlung von Parzellen
ne itdceines einheitlichen an sich erbhoffähigen Besitzes vermieden wird.
nodoeitilog nobno Ioh gehe dabei davonrausy dass,die im Einvernehmen mit mir zu er-
vs nedostgaers arwlassende Verordhung auch bei der Durchführung im einzelnen - z.B.
: negnogëwd sbn hiasichtlich einer @twaigen Abgabe von Grundbuchsteilen - neine e-
teiligung sicherstellt.
gthnewdonegort iole ser emdsnded eia
(8
In Vertretung :
edoiltladoadriwhkal eib sle eesb rdeied elb tretaed all
gez. Frank.
-
ebrnsieg henoetttwageit ih dimab baw datrrnred gnnexröved
-föved erolldiadoedxiwbnel edonidoeroad etb ldowdo
tettetodrov dolfzennt dioin dbon troerlodda aab lus zsdnetto gnwtex
smienaa sbmedeonqetne enie rodole gr stosinoedosd ib obriv tet
-dá noreb hrebi bnu moneigagozg tladssntenad aroaiiboroad eih 101
gebrew dsdinogans abnegcoxgedanr Teh anetes noim dorob gnrnef
06270
Tein



St.S. IV D - 40 e/43.

Prag, den 22. Juni 1943.

3

6

l.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

2 3. VI. 1943

Eilt sehr!

Herrn Krieser.

Anlaß für die nachstehenden Fragen ist die Erklärung des

vom Pührer Frau Heydrich geschenkten Besitztumes zum Erb-

hof.

l. Kann das im Altreich geltende Erbhofgesetz öhne weite-

res für die im Protektorat ansässigen Reichsbürger ein-

geführt werden?

2. Warum ist dies bisher nicht geschehen?

3. Auf welche Weise könnte das Erbhofgesetz eingeführt

werden (Erweiterung des Reichsgesetzes)?

4. Wenn die Einführung deß Brghofgesetzes in Böhmen und

Mähren aus.irgendwelchen Gründen heute noch untragbar

erscheint, könnte eine Lex Heydrich für obigen Zweck

geschaffen werden?

5. Auf welche Weise ist Punkt 4 durchführbar?

2.) Wv. am 15.7.1943 bei mir.
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Abteilung Finanz

Prag 20. April 1943.

VII e - 22/43.

Büend ; Saa okretürs

I

R.0h 00

i :

lühren.

An

C

2 3. APR. 1943

das Büro des Herrn Staatssekretärs.

Betrifft:

Überführung des Schloßgutes Jungfern-

Breschan in das Eigentum von Frau Heydrich

und ihrer Kinder.

Bezug:_ Schreiben vom l6. 4. 1943 - St. S. IV D-

40/43-.

Wie das Bodenamt (Dr. Ticher) neuerlich mitteilt,

schwebt ein Briefwechsel zwischen dem Oberstgruppen=

führer und dem Reichsminister Dr. Lammers, der Wünsche

von Frau Heydrich hinsichtlich der Gestaltung des

Kaufvertrags zum Gegenstand hat. Vor Abschluss die=

ser Angelegenheit könne der Kaufvertrag nicht vorge=

legt werden.

Die Übersendung des Kaufvertrages werde ich an=

zeigen.

oeses

JmAyftrag

Hoelile

t..π2-40a/43
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15313-0264
Der Reichsminister
Berlin W 8, 
16. April 1943
der Finanzen
Wilhelmplatz (2
LG 8400 - 358 IA
Postscheckkonto: Beflim Nr.bzs9ss
22 APR 1943V, G04515
5\7
Es wird gebeten, dieses Geschäfts-
zeichen und den Gegenstand bei
weiteren Schreiben anzugeben
Dor Reichaprots
n pa
Überlassung des Gutes Jungfern-Breschananig'luh
Frau H ey d r i c h
Ich bitte um baldige Mitteilung, wann ich mit der Er-
ledigung meines Schreibens vom 22. Dezember 1942 - LG 8400 -
348 IA rechnen darf. Eine weitere Verzögerung der Wertermitt-
lung ist nicht angängig.
4/22
Jm Auftrag
gez. Dr. Delbrück
Herrn
Beglaubigt
Reichsprotektor in
Böhmen und Mähren
Mulfe
Prag IV
Mliniferialkanzleisekre
C/2352 9. 42
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St.S. IV D - 40/43.

Prag, den 16. April 1943.

A

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

16. IV. 1943

Herrn Wehlen.

In Sachen Überführung des Schloßgutes Jungfern-Breschan

in das Eigentum von Frau Heydrich und ihrer Kinder bitte

ich unter Bezugnahme auf die dort. Zuschrift vom 4.3.d.Js.

- Zeichen VII e - 22 un eine weitere Mitteilung über den

Stand der Angelegenheit.

sesee
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Abteilung Finanz

Prag, 4. März 1943.

VII e - 22.

Ti

in 

Cing: - 5. MRZ. 1943

An

das Büro des Herrn Staatssekretärs.

Betrifft: Überführung des Schloßgutes Jungfern-Breschan

in das Eigentum von Frau Heydrich und ihrer

Kinder.

SS- Obersturmbannführer Fischer hat mir s. Zt. mitge=

teilt, dass das Bodenamt mit der Erstellung des Kauf=

vertrages Jungfern- Breschan beauftragt ist und mir die

Übersendung des Kaufvertrages zwecks Vorlage bei dem

Reichsminister der Finanzen für Mitte Februar zugesagt.

Jch habe den Kaufvertrag bisher noch nicht erhalten und

in der vergangenen Woche nochmals den Sachbearbeiter

Dr. Lorenz vom Bodenamt an die beschleunigte Übersendung

erinnert auch mit Rücksicht darauf, dass ich dem Haus=

haltsreferat bereits mitgeteilt habe, dass der Haushalts=

voranschlag im Haushalt des Reichsprotektors für die

Herrschaft Jungfern- Breschan für das Rechnungsjahr,

das am l. April beginnt, in Wegfall kommen wird.

Jm Auftrag

Wellen

É

di.. Brrgans
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.\②-40/43



St.S. IV D - 76 d/42.

Prag, den 3. März 1943.

0

bl

III. 943

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

3.

Sofort auf den Tisch!

td dn

In Sachen Überführung des Schloßgutes Jungfern-Breschan

in das Eigentum von Frau Heydrich und ihrer Kinder bitte

ich unter Bezugnahme auf das Schreiben des Reichsministers

der Finanzen vom 22.12.v.Js. - Zeichen LG 8400 - 348 I A

um eine baldgefällige Mitteilung über den Stand der Angele-

genheit.

LaS0a

Wiederuorgelegt am..15.4.43
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in
nun) mähren.
Abteilung Justig
Prag
den
H.
Januar 1943
2 0. JAN. 1943
I/9 E 396/42
a
An
Ver t ra u lic h !
Herrn Ministerialrat Dr. Gies
im
Hause
Betrifft: Überführung des Schlossgutes Jungfern-Breschan
in das Eigentum der Witwe Lina H e y d r i c h
und ihrer Kinder.
Das Schreiben des Reichsministers der Finanzen
vom 22.12.1942 - LG 8400 - 348 I A - habe ich - da es
sich zunächst noch nicht um die Übertragung des Eigen-
tumsrechts, sondern um die Ermittlung des Schätzwertes
der in Frage kommenden Liegenschaften handelt - mit An-
lage an die hierfür zuständige Abteilung Finanz zu Hän-
den von Regierungsrat Dr. Wehlen zuständigkeitshalber
abgegeben.
Mriem
ng 30,12.v H'Ltuf.Hluckhom
F
.√-760l/42
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Lre. acre i8. . goy? ber dees

Isclegercheld.

Wiedervorgelegt am..2

adazuny
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